
TAGESFISCHKARTE     Verbindliche Bestimmungen für das Fischen im Röcksee 2012

Grundsätzlich ist für den Erwerb einer Fischereiberechtigung für den Röcksee eine sogenannte
BH-Karte vorzuweisen.
Achtung!!! Die Tagesfischkarte ist nur in Verbindung mit diesem Zusatzblatt gültig, beide müssen 
beim Fischen stets mitgeführt werden! 

Futterbeschränkung 2kg; Peletts Junks und Ölkuchen verboten. KEIN FETTHALTIGES FUTTER!!!!!

Anzahl der Angelstangen und Preise:                                                       Erlaubte tägliche Mitnahme
2 Stangen   Euro 20,--                                                                                     1 Friedfisch oder 1 Raubfisch 
3 Stangen   Euro 28,--                                                                                     1 Friedfisch oder 1 Raubfisch

NACHTFISCHEN:
1.und 3. Freitag im Monat ( von 20.00 Uhr bis 8.00 Uhr früh)                                       2 Stangen Euro 29,00                
1.und 3. Freitag im Monat (Freitag ab 20.00 Uhr bis Sonntag 8.00 Uhr)                        2 Stangen Euro 66,00                                        
Achtung! Die gefangenen Fische die mitgenommen werden, dürfen das Seegelände nur im getöteten 
Zustand verlassen und müssen sofort nach dem Fang in die Fangstatistik (Karte)eingetragen werden. 
Rot Pod, Zelte ohne Unterplane nur als Regenschutz, erst aufstellen wenn man beim Fischen bleibt, nach
Beendigung des Nachtfischen wieder abbauen. Bei verlassen des Angelplatzes Angel immer einziehen. 

Mindestfanglängen, FANGBESCHRÄNKUNGEN & Schonzeiten
Bei Friedfische Hackengröße 2 nicht größer ( Schonhacken )

KARPFEN  unter 1,5 KG sowie ab 4 KG sind                                    zurückzusetzen keine Schonzeit
AMUR        unter 55 cm  sowie ab 85cm sind                                     zurückzusetzen keine Schonzeit
KOIKARPFEN  sind generell zurückzusetzen                                                 ganzjährig geschont
STÖR, SCHWARZER ARMUR, SCHLEIE, SCHWARZBARSCH               ganzjährig geschont
HECHT      ab 60 cm (Stahlvorfach und nur mit Einzelhacken zum Auslegen
                                    Drilling nur Blinker und System)                                                   1.1. bis 31.5.
ZANDER    ab 50 cm keine lebenden Fische als Köder (mindestlänge 12 cm)                   1.1. bis 31.5.
Wels           bis 1m freie Mitnahme ab 1m im Gasthof abgeben                                     1.1. bis 30.6

Die oben angeführten Fischarten sind als Edelfische einzustufen.
Unter- und obermaßige Fische sind behutsam zurückzusetzen!

Läßt sich der Hacken schwer lösen, ist die Schnur knapp vor dem Fischmaul abzuschneiden!
Stark blutende unter- oder obermaßige Fische sind zu töten und im Gasthof abzuliefern!
Hackenlöser sowie Maßstab gehören zur Ausrüstung!
Fischen ist zu folgenden Zeiten erlaubt



November                                                    8-17.00 Uhr                Durchfahrt durch Campingplatz
März  / Oktober                                           8-18.00 Uhr                 bis ½ Std. nach Beendigung des 
April  / September                                        8-19.30 Uhr                 Fischens möglich
Mai                                                             8-20.30 Uhr                 generelles Fahrverbot
Juni/ Juli / August                                         8-21.30 Uhr                 von 22.00 bis 8.00 früh
Ort des Fischens: Nur im 2. See.
                                                             Im Schongebiet ist jede Angeltätigkeit strengstens untersagt.

Beim FISCHEN muß eine sogenannte ABHAKMATTE verwendet werden, 
(Matte naß machen und Eimer mit Wasser bereithalten zum bewässern des Fisches,)
sowie ein ausreichend großer Kescher (ca. 90cm Bügellänge) mit einem feinmaschigen Netz.   
(Um die gefangenen Fische vor Schaden zu bewahren.) 

Was brauche ich noch zum Fischen: Schonhacken,Hackenlöser, Maßband, Waage, Abhackmatte ab 120
cm zum Zumachen,Wiegesack zum Wiegen, Kescher mit 90 cm Bügellänge, Eimer, Schlagschnurr
mindestens 8m wegen Muschel, Stahlvorfach (Raubfisch) verwenden. Fireline und geflochtene
Hauptschnurr sind VERBOTEN nur Monophile Schnurr verwenden. Mit Boot nur gerade Linien
fahren neben Insel sind Baumstöcke und Wurzeln, mindestens 6m Abstand halten.

FOTOS NICHT STEHEND; NUR KNIEEND BODENNÄHE
Klinik zur Desinfektion nicht vergessen. 

Bitte keinen Müll (Zigarettenstummel, Dosen, Flaschen.....) wegwerfen, 
es sind genug Müllsäcke bzw. Ständer im Gelände.

Nach Beendigung des Fischens ist die Fischkarte mit der Fangstatistik bei der See-Einfahrt 
bzw. –Ausfahrt in den dafür vorgesehenen Kasten zu werfen. 
Bei Nichtabgabe wird keine neuerliche Fischberechtigung ausgestellt.

Auf verlangen Fischkarte vorweisen, auch bei öfteren Kontrolle. 
 Jahresfischkartenbesitzer können Tageskartenfischer kontrollieren.

Bei Regelverstößen, Fischdiebstahl sowie Vandalismus am Seegelände wird die Fischererlaubnis 
sofort (ohne Ersatz des Geldes) entzogen und der Besitzer behält sich eine 
zivilrechtliche Klage gegen den Verursacher vor.

Bestimmungen zur Kenntnis genommen                          Unterschrift des Karteninhabers

Leinenpflicht für Hunde (Landesgesetz) und Badeverbot

                                                                                        

                                               



JAHRESFISCHKARTE   Verbindliche Bestimmungen für das Fischen im Röcksee 2012
Grundsätzlich ist für den Erwerb einer Fischereiberechtigung für den Röcksee eine sogenannte 
BH-Karte vorzuweisen.
Achtung!!! Die Jahreskarte ist nur in Verbindung mit diesem Zusatzblatt gültig, beide müssen 
 beim Fischen mitgeführt werden!

Futterbeschränkung 2kg; Peletts Junks und Ölkuchen verboten. KEIN FETTHALTIGES FUTTER!!!!

Anzahl der Angelstangen und Preise:                                    Erlaubte tägliche Mitnahme:
2 Stangen  Euro 250,--                                                                     höchstens 2 Fische pro Tag
3 Stangen  Euro 310,--                                                    
4 Stangen  Euro 370,--

Jährliche Mitnahme:  5 Karpfen oder Amur & 5 Raubfische oder Wels
                                     

Achtung! Die gefangenen Fische die mitgenommen werden, dürfen das Seegelände nur im 
getöteten Zustand verlassen und müssen sofort nach dem Fang in die Fangstatistik 
eingetragen werden. 

Keine Fische im Karpfensack über 6 Kg, sofort zurücksetzen.
Bei verlassen des Angelplatzes Angel immer einziehen.

Mindestfanglängen, FANGBESCHRÄNKUNGEN & Schonzeiten
Bei Friedfische Hackengröße 2 nicht größer (Schonhacken).

KARPFEN   unter 1,5 Kg sowie über 6 Kg sind zurückzusetzen                 keine Schonzeit
AMUR         unter 55 cm sowie ab 85 cm sind zurückzusetzen                    keine Schonzeit
KOIKARPFEN, Stör, Schwarzer Armur, Schleie, Schwarzbarsch        
                                            sind generell zurückzusetzen                 ganzjährig geschont               
HECHT        ab 60 cm  (Stahlvorfach und nur mit Einzelhacken zum Auslegen
                                       Drilling nur Blinker und System)                                  1.1. bis 31.5.
 ZANDER      ab 50 cm  keine lebenden Fische als Köder (12 cm))                     1.1. bis 31.5.
Wels              (generell nicht zurücksetzen) keine Schonzeit                           1.1. bis 30.6.

Die oben angeführten Fischarten sind als Edelfische einzustufen.
Untermaßig gefangene Fische sind behutsam zurückzusetzen!
Läßt sich der Hacken schwer lösen, ist die Schnur knapp vor dem Fischmaul abzuschneiden!
Stark blutende untermaßige Fische sind zu töten und im Gasthof abzuliefern!
Hackenlöser, sowie Maßstab gehören zur Ausrüstung!
Fischen ist zu folgenden Zeiten erlaubt
November / Dezember / März / April                                            6 - 20.00  Uhr
Mai / Juni/ Juli / August / September/ Oktober                               6 -  22.00  Uhr

Nachtfischen  1.und 3. Freitag & Samstag im Monat ( wenn Eisfrei ) im 2. See
Fahrverbot Campingplatz beachten 22.00

Rod Pod, Zelte ( ohne Unterplane nur als Regenschutz ) erst aufstellen wenn man
 beim Fischen bleibt, nach Beendigung des Nachtfischens wieder abbauen.
Bei verlassen des Angelplatzes Angel immer einziehen.
Kein besetzen des Angelplatzes.



Ort des Fischens: Nur im 2 See.       Im Schongebiet ist jede Angeltätigkeit strengstens untersagt.

Beim FISCHEN muß eine sogenannte ABHAKMATTE verwendet werden,
(Matte naß machen und Eimer mit Wasser bereithalten zum bewässern des Fisches)
sowie ein ausreichend großer Kescher (ca. 90cm Bügellänge) mit einem feinmaschigen Netz. 

Was brauche ich noch zum Fischen: Schonhacken, Hackenlöser, Maßband, Waage, Abhackmatte ab
120 cm zum Zumachen,Wiegesack zum Wiegen, Kescher mit 90 cm Bügellänge, Eimer, Schlagschnurr
mindestens 8m wegen Muschel, Stahlvorfach (Raubfisch) verwenden. Fireline und geflochtene
Hauptschnurr sind VERBOTEN nur Monophile Schnurr verwenden. Mit Boot nur gerade Linien
fahren neben Insel sind Baumstöcke und Wurzeln, mindestens 6m Abstand halten.

(Um die gefangenen Fische vor Schaden zu bewahren.) 
FOTOS NICHT STEHENT, NUR KNIEEND BODENNÄHE
Klinik zur desinfektion nicht vergessen!!!!

Bitte keinen Müll (Zigarettenstummel, Dosen, Flaschen.....) wegwerfen, 
es sind genug Müllsäcke bzw. Ständer im Gelände.

Auf verlangen Fischkarte vorweisen, auch bei öfteren Kontrolle.
Gegenseitige Kontrolle ist Pflicht , Jahreskartenbesitzer können Tageskarten 
kontrollieren.

Bei Regelverstößen, Fischdiebstahl sowie Vandalismus am Seegelände wird die
Fischereierlaubnis sofort (ohne Ersatz des Geldes) entzogen und der Besitzer behält sich eine 
zivilrechtliche Klage gegen den Verursacher vor.

Fischen im Badesee: im April 2 Wochenende wenn Nachtfischen auf Karpfen & Wels
                              3. Wochenende im September je 2x Oktober & November wenn Nachtfischen

Bestimmung zur Kenntnis genommen                              Unterschrift des Karteninhabers

Leinenpflicht für Hunde (Landesgesetz) und Badeverbot
 


